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Kleine Anfrage 2510 
 
der Abgeordneten Wolfgang Jörg und Hubertus Kramer   SPD 
 
 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Krankenpflegehelfer/innen - 
KrPflhiAPrV 
 
 
 
Zurzeit wird an vielen Ausbildungsstätten für Gesundheits- und Krankenpflege (Krankenpfle-
geschulen) in NRW die Ausbildung zur Krankenpflegehelferin bzw. zum Krankenpflegehelfer 
angeboten. Im Gegensatz zur dreijährigen Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege-
rin bzw. zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger dauert die Ausbildung zur Kranken-
pflegehelferin bzw. zum Krankenpflegehelfer nur ein Jahr. Viele Einrichtungen, Krankenhäu-
ser, Altenpflegeheime usw. haben nach wie vor Bedarf an ausgebildeten Krankenpflegehel-
fer/innen. Darüber hinaus bietet diese Ausbildung auch berufliche Perspektiven für Men-
schen, die aus unterschiedlichen Gründen lange von Arbeitslosigkeit betroffen waren und / 
oder aufgrund eines schlechteren Schulabschlusses die Krankenpflege- oder Kinderkran-
kenpflegeausbildung nicht absolvieren können. 
 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Krankenpflegehelfer/innen 
(KrPflhiAPrV), nach der die Ausbildung durchgeführt wird, tritt allerdings am 31. Dezember 
2008 außer Kraft. Das bedeutet, dass danach eine solche Ausbildung nicht mehr angeboten 
und durchgeführt werden kann, wenn die Ausbildungs- und Prüfungsordnung nicht verlängert 
oder neugefasst wird.  
 
Das Allgemeine Krankenhaus in Hagen bietet bereits seit Jahren in Kooperation mit der Ar-
beiterwohlfahrt in Gevelsberg entsprechende Ausbildungsgänge in Teilzeit mit dem Erfolg 
an, dass vielen Menschen wieder eine entsprechende berufliche Perspektive gegeben wer-
den kann. Um entsprechende Ausbildungsgänge auch in der Zukunft planen zu können, ist 
eine frühzeitige Entscheidung durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
wünschenswert. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 
1. Wird die Geltungsdauer der bestehenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 

Beruf der Krankenpflegehelfer/innen verlängert? 
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2. Wird es zum 01. Januar 2009 eine neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
Beruf der Krankenpflegehelfer/innen geben?  

 
3. Welche Änderungen in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Kran-

kenpflegehelfer/innen wird es geben? 
 
4. Wann wird das Ministerium entsprechende Maßnahmen ergreifen? 
 
 
 
Wolfgang Jörg 
Hubertus Kramer 
 


